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Registrierung Ihres Betriebes nach IPPC ISPM 15  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
entsprechend Ihrem Antrag vom 03.06.2007, und Ihrer Verpflichtungserklärung gleichen Datums, 
wird der oben näher bezeichnete Betrieb beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW Referat III – 4, 
Wald- und Forstschutz, phytosanitäre Kontrollen des inner- und außereuropäischen Handels mit 
Forstpflanzen und Holzprodukten registriert als: 
 

 
Die Registriernummer wird nach der am 11.06.2007 durchgeführten Prüfung und Einweisung vor 
Ort für  
 
ihren Betrieb mit den nachfolgend angeführten Bedingungen, wie am 15.6.2007 vereinbart, wie 
folgt erteilt:  

 
DE-NW3- 490117. 

 
Die Registrierung erfolgt gemäß § 13n Pflanzenbeschau-Verordnung für das Inverkehrbringen von  
hölzernem Verpackungsmaterial und nach dem Standard des Internationalen Pflanzenschutz-
übereinkommen (IPPC-Standard ISPM Nr.15). 
 
 
 

 Wald und Holz.NRW. 
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

  Referat Wald- und Forstschutz 
Pflanzenschutzdienst für Wald und Holz  

Landesbetrieb Wald und Holz NRW,  
Albrecht-Thaer Str. 34,, 48147 Münster  Albrecht-Thaer-Straße 34, 48147 Münster 

 

   Tel.: 0251 / 91797 - 0 Fax: - 100 

E-Mail: info@forstschutz.nrw.de 
            mathias.niesar@wald-und-holz.nrw.de 
 Web: www.forstschutz.nrw.de 

Bearbeiter/in: Mathias Niesar 
 
Durchwahl: 02294 / 900574          

Mobil: 0171-5870020 

Az:  IPPC, Reg 

Fa. Sven Siegmeier 
Wilhelmine-Fliedner Str. 9 
 
40723 Hilden-Süd  

Datum: 29.06.2007 

 

  Im-/Exporteur von Holz 
   
  Händler von Holzverpackungen 
   
X  Hersteller von Holzverpackungen 
   
  Betreiber einer Hitzekammer zur Behandlung von Verpackungsholz 
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Bedingungen 
1. Sie dürfen ausschließlich gemäß den Vorschriften  des ISPM 15 behandeltes Holz zur Her-
stellung von IPPC Holzverpackungen verwenden.  
 
 
Auflagen  
1. Holzverpackungen einschließlich Stauhölzer für E xporte sind entsprechend den  
Vorschriften der Länder zu behandeln und zu kennzei chnen.   
Markierung nach IPPC – Standard ISPM Nr. 15:  
 
 Umrandung der Kennzeichnung und 

 Abgrenzung des IPPC-Symbols durch eine Linie 

 

 Buchstabenkombination der zuständigen Behörde 

 

  

 Registriernummer des Betriebes 

 

 Abkürzung für die Behandlungsmethode:  

 HT für Hitzebehandlung, MB für Methylbromidbegasung, 

 DB für entrindetes Holz 

 

 Symbol des IPPC 

 
Die Markierung muss lesbar, dauerhaft und nicht entfernbar und an mindestens zwei gut sichtba-
ren Stellen des Verpackungsmaterials angebracht sein. Es empfiehlt sich eine Anbringung per  
Druck oder Brennstempel. Eine Verwendung der Markierung auf Etiketten oder Einschlagplättchen 
ist nur nach besonderer Genehmigung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW erlaubt. Diese 
kann nur erteilt werden, wenn das Etikett oder Plättchen so beschaffen ist, dass es bei einem Ent-
fernungsversuch irreparabel zerstört wird. Die Verwendung von roter oder oranger Farbe ist unzu-
lässig, da diese Farbtöne für Warnzwecke vorgesehen sind.  
 
2. Die im Antrag und in der Verpflichtungserklärung genannten Verpflichtungen sind einzuhalten.   
 
Sollten Sie neben KD- und HT-Holz auch unbehandelte s Holz lagern und verarbeiten 
sind die folgenden Auflagen einzuhalten: 
 
3. Es ist eine Liste der Lieferanten und eine Dokum entation der Zukäufe (Holz und ggf. 
Holzverpackungen) in Anlehnung an die nachfolgende Tabelle zu führen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

P 

P 

C 

 

DE - NW3 – 00000 
 
HT                  (DB) 

Name des  
Lieferanten 

Lieferdatum HT-Holzmenge in m³ 
oder m² 

Ggf. Anzahl der Holz-
verpackungen 

    
    

Summen   
 



- 3 - 

Seite 3 von 3 des Dokumentes „NW3_490117_Siegmeier_V.doc“ vom 29.06.2007  
 
 
 

 
4. Es ist eine Liste über Art und Menge der gemäß I SPM 15 hergestellten Verpackungen in 
Anlehnung an die nachfolgende Tabelle zu führen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die unter den Nr. 3 und 4 zu führenden Listen mü ssen kompatible (vergleichbare) Be-
nennungen ( also beide m³ oder m²) enthalten.  
 
6. Auf den Rechnungen und Lieferscheinen ist stets die o.a. Registrierungsnummer aufzu-
bringen.  
 
7. Das HT-Holz ist von unbehandeltem Holz getrennt zu lagern und die Lagerplätze als  
HT-Holz-Lagerplätze zu kennzeichen.  
 
 
Hinweise 
1. Sollten Sie gegen die Bedingungen dieses Beschei des verstoßen, gilt diese Genehmi-
gung als nicht erteilt. Dies zöge ein Bußgeld von b is zu 100.000,- € nach sich.  Ferner würde 
Ihnen die Registrierung entzogen werden. 
 
2. Sollten Sie gegen die Auflagen dieses Bescheides  verstoßen, zöge dies der Entzug der 
Registrierung nach sich.  
 
3. Die Registrierung beinhaltet eine mindestens jährliche Kontrolle des registrierten Betriebes 
durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Bei diesen Kontrollen werden die ordnungsgemä-
ße Verwendung der Registriernummer und/oder die technischen Voraussetzungen überprüft. Die 
Registrierung kann bei Mängeln jederzeit widerrufen werden. Die Registrierung und die Nachprü-
fungen sind nach dem Gebührentarif des Landes Nordrhein–Westfalen gebührenpflichtig. 
 
4. Die Rechtsgrundlagen Ihrer Registrierung wurde Ihnen bereits per e-mail zugestellt.  
 
5. Für weitere Informationen steht Ihnen die Internetseite 
http://www.bba.de/ag/gesund/national/texte/ll-verpholz.pdf  (Leitlinie zur Anwendung des IPPC 
Standards, ISPM 15) zur Verfügung, oder setzen Sie sich mit dem Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW in Verbindung. 
 
6. Sie erhalten mit separater Post eine Gebührenrechnung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Mathias Niesar, Referatsleiter 

Name der 
belieferten 
Kunden 

Rechnungs-
datum 

Art der 
Verpackung 

HT-Holzmenge in 
m³ oder m² 

Ggf. Anzahl der 
Holzverpackun-
gen 

     
     

Summen:   


